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64/126. Vollmachten der Vertreter auf der vierund-
sechzigsten Tagung der Generalversammlung

Die Generalversammlung,

nach Behandlung des Berichts des Vollmachtenprü-
fungsausschusses263 und der darin enthaltenen Empfehlung,

billigt den Bericht des Vollmachtenprüfungsausschus-
ses.

RESOLUTION 64/183

Verabschiedet auf der 65. Plenarsitzung am 18. Dezember 2009,
ohne Abstimmung, auf der Grundlage des Resolutionsentwurfs
A/64/L.34 und Add.1, eingebracht von: China, Dominikanische
Republik, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Russische Födera-
tion, Tadschikistan, Usbekistan.

64/183. Zusammenarbeit zwischen den Vereinten 
Nationen und der Shanghaier Organisation 
für Zusammenarbeit

Die Generalversammlung,

unter Hinweis darauf, dass es unter anderem Ziel der
Vereinten Nationen ist, eine Zusammenarbeit herbeizufüh-
ren, um den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu
wahren und internationale Probleme wirtschaftlicher, sozia-
ler, kultureller oder humanitärer Art zu lösen,

sowie unter Hinweis auf die Artikel der Charta der Ver-
einten Nationen, in denen Maßnahmen zur Förderung der Ge-
samt- und Einzelziele der Vereinten Nationen durch regionale
Zusammenarbeit befürwortet werden,

ferner unter Hinweis auf ihre Resolution 59/48 vom
2. Dezember 2004, mit der sie der Shanghaier Organisation
für Zusammenarbeit Beobachterstatus gewährte,

unter Berücksichtigung dessen, dass der Shanghaier Or-
ganisation für Zusammenarbeit auch Transformationsländer
angehören, und in diesem Zusammenhang unter Hinweis auf
ihre Resolution 61/210 vom 20. Dezember 2006, in der sie
dem System der Vereinten Nationen vorschlug, den Dialog
mit den Organisationen der regionalen und subregionalen Zu-
sammenarbeit, denen auch Transformationsländer angehören,
zu verstärken und die Unterstützung für sie zu erhöhen,

mit Befriedigung feststellend, dass in der Erklärung über
die Gründung der Shanghaier Organisation für Zusammenar-
beit das Bekenntnis ihrer Mitgliedstaaten zu den Grundsätzen
der Charta bekräftigt wird264,

feststellend, dass sich die Shanghaier Organisation für
Zusammenarbeit zu einem wesentlichen Forum für die Aus-
einandersetzung mit der Sicherheit in der Region in allen ih-
ren Dimensionen entwickelt hat,




